
Protestversammlung vom 26. Oktober 2011

Resolution zum Entlastungspaket 12-15

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen Protestversammlung 
gegen das Entlastungspaket 12-15 halten fest:

Die Baselbieter Kantonsfinanzen sind in Schieflage und müssen mit ge-
eigneten Massnahmen wieder ins Lot gebracht werden. Das von der Re-
gierung geschnürte Entlastungspaket 12-15 (EP 12-15) ist jedoch aus 
den folgenden Gründen nicht dazu geeignet, dieses Ziel zu erreichen: 

 Das EP 12-15 tangiert einseitig wichtige Dienstleistungsbereiche 
des Service public (Umwelt, Heimatschutz, öffentlicher Verkehr 
und Bildung) und trifft, neben der breiten Öffentlichkeit, vor allem 
auch Kinder, Jugendliche und sozial Benachteiligte.

 Das EP 12-15 besteht vorab aus kurzfristigen, finanziellen Mass-
nahmen, die keinerlei strategische Ausrichtung und finanzpolitische 
Stringenz erkennen lassen. Das Paket genügt damit den Ansprü-
chen einer nachhaltigen Finanzpolitik in keiner Weise. Ein effizien-
ter Mitteleinsatz ist eine Daueraufgabe und ist nicht mit überstürz-
ten Sparaktionen gleichzusetzen. Das EP 12-15 wird sich auf lange 
Sicht für den Kanton äusserst nachteilig auswirken.

 Das EP 12-15 fügt dem Ruf des Kantons als fairer Arbeitgeber, zu-
verlässiger Partner und nachhaltig agierender Investor grossen, 
auch langfristigen Schaden zu. Es kann damit den Ansprüchen ei-
ner guten Regierungsführung (Good Governance) bei Weitem nicht 
genügen.

 Das EP 12-15 ignoriert die Einnahmenseite des Kantons. Dies, ob-
schon der Kanton durch die Steuersenkungen der vergangenen 
Jahre jährlich auf über 100 Millionen Franken Steuereinnahmen 
verzichtet.

Aus diesen Gründen lehnen die Teilnehmenden der heutigen Pro-
testversammlung das EP 12-15 als Ganzes ab und fordern Regie-
rung und Landrat auf, die Kantonsfinanzen nach den Grundsätzen 
eines ausgeglichen Finanzhaushaltes mit einer entsprechenden Be-
trachtung der Ausgaben- und der Einnahmenseite zu sanieren. Da-
bei ist eine nachhaltige Aufgabenpriorisierung, die einer fairen Part-
nerschaft zwischen allen Betroffenen entspricht, anzuwenden.


